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Die Verpflichtung zur Führung von
Arbeitszeitaufzeichnungen ist nicht
neu und im Arbeitszeitgesetz (AZG)
geregelt. Bereits im Jahr 2008 wurden
die Sanktionen, wenn keine oder nur
mangelhafte Aufzeichnungen geführt
werden, drastisch verschärft. Auch für
die „gpla-Prüfungen“ (gemeinsame
Prüfung lohnabhängiger Abgaben)
dienen diese Arbeitszeitaufzeichnun-
gen als Grundlage.

Arbeitszeitaufzeichnungen. Grund-
sätzlich entsprechen Aufzeichnungen
dem Arbeitszeitgesetz, wenn sie die
Ist-Arbeitszeit nach Kalendertagen
und Uhrzeiten inklusive Beginn und
Ende der Ruhepausen erfassen:

Die gesonderte Aufzeichnung der Ru-
hepausen kann entfallen, wenn durch
Betriebsvereinbarung Beginn und
Ende der Ruhepausen festgelegt sind
oder wenn es dem Arbeitnehmer
überlassen wird, innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraumes die Ruhepausen
zu nehmen. 

Für Arbeitnehmer, die ihre Arbeits-
zeit überwiegend außerhalb der Ar-
beitsstätte verbringen und ihre Ar-
beitszeit und ihren Arbeitsort weit-
gehend selbst bestimmen können, ist
ausnahmsweise eine reine Salden-
aufzeichnung möglich. Diese Aus-
nahmeregelung trifft unter anderem
für Reisende, Außendienstmitarbei-
ter, Immobilienmakler und Journalis-
ten zu.

Die Arbeitszeitaufzeichnungen kön-
nen sowohl händisch als auch elek-
tronisch erfolgen und sind täglich zu
führen. Es genügt nicht, einen
 wöchentlichen oder monatlichen Ar-
beitszeitplan zu erstellen. Auch bei

Arbeitnehmern mit fixen Arbeitszei-
ten sind die Aufzeichnungen zu füh-
ren. 

Die verbreitete Meinung, dass eine
generelle Festlegung von Tagesar-
beitszeiten die Führung von Auf-
zeichnungen über Beginn und Ende
der Arbeitszeit entbehrlich mache, fin-
det im Gesetz keine Deckung. Genau-
so sind die Arbeitszeitaufzeichnungen
für Teilzeitbeschäftigte (als auch ge-
ringfügig Beschäftigte), für Arbeit-
nehmer mit „All-in-Vereinbarungen“
und mit Mehrstunden- und/oder Über-
stundenpauschalen zu führen.

Pflichten des Arbeitgebers. Der Ar-
beitgeber kann die Aufzeichnungs-
pflicht dem Arbeitnehmer übertragen,
bleibt jedoch für die Anleitung zur Ar-
beitsaufzeichnung und die angemes-
sene Kontrolle verantwortlich. Zudem
ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen
Aushang über Beginn und Ende der
Normalarbeitszeit, Ruhepausen und
die wöchentliche Ruhezeit gut sicht-
bar an einer leicht zugänglichen Stel-
le im Betrieb aufzuhängen.

Für Arbeitnehmer, die nicht dem
Arbeitszeitgesetz unterliegen, wie bei-
spielsweise leitende Angestellte, de-
nen maßgebliche Führungsaufgaben

selbstverantwortlich übertragen wer-
den, sind keine Arbeitszeitaufzeich-
nungen erforderlich – wobei es sich
hier um einen nur sehr beschränkten
Personenkreis handelt (im Wesentli-
chen GmbH-Geschäftsführer. 

Für Kinder und Jugendliche bis zum
18. Lebensjahr, Hausgehilfen und
Hausangestellte sowie für das Bäcke-
reigewerbe oder bei Arbeitsverhält-
nissen zu Gebietskörperschaften ist
auf die speziellen Arbeitszeitbestim-
mungen zu achten, die zumeist eben-
falls Vorschriften zur Arbeitszeitauf-
zeichnung enthalten.

Verwaltungsstrafen. Wenn keine
oder nur mangelhafte Aufzeichnun-
gen geführt werden, kann dies Folgen
haben, wobei die Überprüfung und
Ahndung durch das Arbeitsinspekto-
rat erfolgt. Demnach wird das Nicht-
führen bzw. das mangelhafte Führen
von Arbeitsaufzeichnungen seit 2008
hinsichtlich jedes einzelnen Arbeit-
nehmers zum Delikt. Dieses wird mit
einer Strafe in Höhe von 72 € bis 1815
€ (pro Dienstnehmer!) geahndet. Im
Wiederholungsfall gilt eine erhöhte
Untergrenze der Verwaltungsstrafe
in Höhe von 145 €.
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Jahreslohnzettel. Bis
Ende Februar müssen fol-
gende Fristen eingehalten
werden: die elektronische
Übermittlung der Jahres-
lohnzettel 2012 (Formular
L 16), Mitteilungen nach §
109a EStG (Formular E
109a) und die neue Mel-
dung für Auslands zahlun-
gen nach § 109b EStG
(Formular E 109b) über
ELDA (www.elda.at) bzw.
für Großarbeitgeber über
ÖSTAT (Statistik Austria).
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Anpassungen bei
Umsatzsteuer
Das vor Kurzem be-
schlossene Abgabenän-
derungsgesetz 2012
sorgt im Bereich der
 Umsatzsteuer für Hand-
lungsbedarf. Neu gere-
gelt wurde der Vorsteu-
erabzug bei der
Ist-Besteuerung sowie
eine eigene Bemessungs-
grundlage bei außerbe-
trieblich veranlassten
Umsätzen eingeführt.
Unter anderem wurde
der „Normalwert“ als
neue Bemessungsgrund-
lage in das USt-Gesetz
aufgenommen. Weitere
Infos unter www.lbg.at

Einheitswert
verfassungswidrig
Der Verfas sungsgerichts-
hof (VfGH) hat die Bestim-
mung, wonach bei be-
stimmten Erwerben (z.B.
Schenkung, Erbschaft) der
(dreifache) Einheitswert
als Bemessungs grundlage
für die Grunderwerbsteuer
heranzu ziehen ist, als ver-
fassungswidrig aufgeho-
ben. Allerdings hat der Ge-
setzgeber eine relativ
lange Frist, nämlich bis
zum 31. Mai 2014, das Ge-
setz anzupassen. Künftige
Zuwen dungen von Liegen-
schaften an bzw. durch
 Privat stiftungen werden
voraussichtlich auch bei
der Grunderwerbsteuer
am Verkehrswert bemes-
sen. Weitere Infos unter
www.bdo.at

Deutsche erhöhen
Grundfreibetrag 
In Deutschland wird der
steuerliche Grundfreibe-
trag in zwei Schritten
 angehoben: Ab dem 1.
Jänner 2013 wird er rück-
wirkend um 126 € auf
8130 € erhöht. Ab dem
Jahr 2014 erfolgt dann
eine weitere Erhöhung um
224 € auf 8354 €, wie Lin-
deonline.at schreibt. Der
Eingangssteuersatz von 14
Prozent bleibt konstant.
Liegen die Gesamteinkünf-
te also unter der neu fest-
gesetzten Grenze, entfällt
sowohl die Einkommens-
steuer als auch die Abgel-
tungssteuer auf Kapitaler-
träge. Mit der Erhöhung
will Deutschland eine Ent-
lastung von kleineren und
mittleren Einkommen er-
reichen. Vor zehn Jahren
betrug der steuerliche
Grundfreibetrag übrigens
7235 €. 

Bereits seit Jahresanfang sind
E-Rechnungen, meist in der
Form von PDF-Dokumenten,
versendet unter gewissen Vo-
raussetzungen den Papier-
rechnungen gleichgestellt.
Die von der Finanzverwal-
tung propagierten Erleichte-
rungen und Einsparungen bei
Verwaltungs- und Papierkos-
ten sind gerade für eher klei-
nere Unternehmen (KMU)
angesichts der dafür not-
wendigen innerbetrieblichen
Vorkehrungsmaßnahmen
noch nicht wahrnehmbar. 

Denn alle Möglichkeiten,
E-Rechnungen zu versenden
beziehungsweise zu empfan-
gen, sind  gekoppelt an mehr
oder  weniger aufwendige un-
ternehmensinterne Voraus-
setzungen.

In der Praxis
Der häufigste Anwendungs-
fall für KMU wird zukünftig
zweifelsohne die Anwendung
eines innerbetrieblichen
Steuerungsverfahren (ibSV)

sein, da diese Variante tech-
nisch relativ einfach umzu-
setzen ist. Doch auch hier
müssen für den Vorsteuerab-
zug jedenfalls zwei Voraus-
setzungen erfüllt sein:
● Der Rechnungsempfänger
muss der elektronischen Zu-
stellung zustimmen, wobei
das Einvernehmen genügt.
Die Zustimmung sollte ex-
plizit (schriftlich) verweigert
werden, sofern der Empfang
von E-Rechnungen uner-
wünscht ist. Im Falle der Zu-
stimmung empfiehlt es sich,
eine Bestätigung des Aus-
stellers einzuholen, dass auch
 dieser über ein innerbetrieb-
liches Steuerungsverfahren
verfügt.
● Ein ibSV muss sowohl
beim Aussteller als auch beim
Empfänger der Rechnung
eingerichtet sein, egal ob  vie-
le oder auch nur eine elek-
tronische Rechnung akzep-
tiert werden. Das Verfahren
muss elektronisch oder ma-
nuell einen Prüfpfad zwi-

schen Rechnung und Leis-
tung herstellen und leicht
nachvollziehbar sein. Die Do-
kumentation des Verfahrens
muss sieben Jahre aufbewahrt
werden. Auch noch so kleine
Unternehmen (Vermieter
oder Kleinstunternehmer)
sind zur Einrichtung eines
ibSV verpflichtet, wenn sie
elektronische Rechnungen
ausstellen oder empfangen
wollen. 

Sehr kleine Unternehmen
werden die Art des ibSV von
der vorhandenen IT-Infra-
struktur abhängig machen.
Denn auch der manuelle Ab-
gleich der Geschäftspapiere
(Bestellung, Auftrag, Kauf-
vertrag, Lieferschein) wird
weiterhin möglich sein, wenn
die einzelnen Prüfschritte
zwischen Leistung und Rech-
nung entsprechend doku-
mentiert und aufbewahrt
werden. 

Die Dokumentation des
Verfahrens für den Rech-
nungsempfang sollte die Ver-

gabe von fortlaufenden Num-
mern bzw. eines gesonderten
Nummernkreises für einge-
hende und gescannte Papier-
rechnungen, den Abgleich
der Begleitunterlagen über
Bestellung und Auftragsbe-
stätigung hin bis zum Liefer-
schein, die Prüfung der Rech-
nungsmerkmale, Freigabevo-
raussetzungen und Aufbe-
wahrung sowie die dafür je-
weils verantwortliche Person
enthalten. 

IT-Strukturen prüfen
Die Umsetzung des Verfah-
rens in seiner einfachsten
Form könnte wie folgt ausse-
hen: Empfangene E-Rech-
nungen könnten ausgedruckt
werden, das elektronische
Original ist unveränderbar zu
archivieren und entspre-
chend der gesetzlichen Fris-
ten aufzubewahren. Das ge-
druckte Duplikat kann ver-
wendet werden, um die oben
genannten Prüfschritte zu do-
kumentieren.

Größere Unternehmen
werden ihr ibSV elektronisch
über das Rechnungswesen
einrichten oder in ihr Quali-
tätssicherungsverfahren ein-
binden. 

Angesichts der möglichen
negativen Folgen eines nicht
vorhandenen oder unzurei-
chend ausgestalteten ibSV im
Rahmen einer Finanzamts-
prüfung (mögliche Versa-
gung des Vorsteuerabzuges)
ist dringend zu empfehlen,
umgehend zu reagieren und
die vorhandenen Strukturen
auf die Entsprechung mit den
gesetzlichen Vorgaben zu
prüfen. 

E-RECHNUNG IT-Infrastruktur ist bei vielen KMU veraltet, Anpassung notwendig 

Rechnungsempfänger muss zustimmen 
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Nutzen Sie die Arbeitszeitaufzeichnun-
gen als Schutz vor ungerechtfertigten
Forderungen, indem Sie die Aufzeich-
nungen zumindest monatlich durch Ihre
Mitarbeiter gegenzeichnen lassen. Nur
dann kommt ihnen volle Beweiskraft in
einem eventuellen (Arbeits-)Gerichts-
verfahren zu.
Ein Arbeitszeitaufzeichnungs-Muster 
finden Sie unter: 
http://www.arbeiterkammer.com/
bilder/d2/muster_arbeitszeitaufzeich-
nung.xls
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20.02.2013 Stunden
8:00 - 12:00 4,00
12:00 - 12:30 0,50 Pause
12:30 - 16:00 3,50

Datum Stunden
20.02.2013 8:00 - 16:00 7,50
21.02.2013 8:00 - 16:30 8,00

Datum Stunden
20.02.2013 7,50
21.02.2013 8,00


